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   M a g . Z l .  B G B - S R  8 / 2 0 1 2 / R K  

 

 

V e r o r d n u n g 
 
 
Gemäß §§ 43 Abs. 1, 44 und § 44 a, sowie in Verbindung mit  § 94 b Abs. 1 lit. b der 
Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960 in der derzeit geltenden Fassung, 
werden für die Durchführung der Sportveranstaltung eines   
                                          F u ß b a l l l ä n d e r s p i e l e s 
 

Österreich – Finnland 
 

am Mittwoch, den 29. Februar 2012 um 20:30 Uhr 
im 

Wörthersee-Stadion in Klagenfurt am Wörthersee 
 

für die Dauer der Veranstaltung und zu den bestehenden Verordnungen des 
Magistrates Klagenfurt am Wörthersee vom 4.2.2009, Mag. Zl. BG – SR 17/2009/RK 
und vom 27.1.2010, Mag. Zl. BG – SR 8/2010/RK, folgende Verkehrsregelungen 
angeordnet bzw. abgeändert: 
 
                    -  § 1 -  
 
Der 1. Absatz des § 1 der Verordnung des Magistrates Klagenfurt am Wörthersee vom 
4.2.2009, Mag. Zl. BG – SR 17/2009/RK wird wie folgt angeführt, abgeändert: 
 

Zufahrt aus dem Westen zum Stadion: 
 

Für den Südring wird zwischen der Wörthersee-Südufer-Straße und der 
Waidmannsdorfer Straße, eine „ Einbahnstraße “, von Westen nach Osten, ein         
„ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Kfz mit ÖFB-Tagesparkkarten 
bzw. Kfz mit Behindertenausweis ( ohne Parkkarte ) und Anrainerverkehr “, sowie 
eine „ 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung “, angeordnet.  
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Zufahrt aus dem Osten zum Stadion: 
 

Für den Südring wird ab der Waidmannsdorfer Straße, in Fahrtrichtung Westen, zu 
der bereits verordneten Verkehrbeschränkung „ Einfahrt verboten “, der Zusatz        
„ ausgenommen Kfz mit ÖFB-Tagesparkkarten bzw. Kfz  mit Behindertenausweis 
( ohne Parkkarte ) “, angeordnet.  
 
                    -  § 2 -  
 
Für die Lueger Straße wird ab der Kreuzung Obirstraße, in Fahrtrichtung Süden, ein   
„ Einfahrt verboten “ mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainerverkehr “, 
angeordnet. 
 
                    -  § 3 -  
 
Die Aktivierung dieser Anordnungen hat ab 18:30 Uhr ( Spielbeginn 20:30 Uhr ) zu 
erfolgen und endet ca. 3 Stunden nach Spielbeginn. 
 
                    -  § 4 -  
 
Diese Verordnung ist durch die Straßenverkehrszeichen nach § 52 Ziffer 1, 2, 10a u. 
10b, sowie § 53 Ziffer 10 mit den entsprechenden Zusätzen der StVO kundzumachen. 
Sie tritt mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft. 
 
             - § 5 - 
 
Das Stadtpolizeikommando Klagenfurt, Verkehrsreferat – wird ermächtigt, 
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und dem Verkehrsaufkommen im Zuge 
der jeweiligen Veranstaltung weitere straßenpolizeiliche Maßnahmen, die die 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gewährleisten, festzulegen und 
anzuordnen. 
 

     - § 6 -  
 

Übertretungen dieser Verordnung werden von der Bundespolizeibehörde Klagenfurt 
am Wörthersee, gemäß § 99 Abs. 3 der Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960, 
in der derzeit geltenden Fassung, geahndet. 
 
         Für den Bürgermeister: 
            Der Sachbearbeiter 
 

( König ) 


